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1. Schuldnerin: Studer + Thomann AG, Webereistrasse 56, 
8134 Adliswil

2. Nachlassvertrag abgelehnt am: 30.11.2005
Hinweis: Wird der Nachlassvertrag abgelehnt oder die
Nachlassstundung widerrufen (Art. 295 Abs.5 und 298
Abs. 3), so kann jeder Gläubiger binnen 20 Tagen seit
der Bekanntmachung über jeden Schuldner die sofortige
Konkurseröffnung verlangen.

3. Bemerkungen: Das Bezirksgericht Horgen (Nachlassrich-
ter), hat den vorgeschlagenen Nachlassvertrag zwischen der
Studer + Thomann AG und ihren Gläubigern nicht bestä-
tigt und die am 11. März 2005 bewilligte definitive Nach-
lassstundung für beendet erklärt. Die Verfügung ist
rechtskräftig.
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